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Inzest und sexueller Missbrauch an Kinder ist eines der infamsten Verbrechen und deren Folgen sind Furchtbar und mit unvorstellbaren Leiden der Opfer verbunden.
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
Sexueller Missbrauch gehört zu den schrecklichsten Verbrechen überhaupt. Schätzungsweise 150 Millionen Mädchen und 73 Millionen Jungen unter 18 Jahren werden nach UNICEF sexuell missbraucht oder zum Geschlechtsverkehr gezwungen. 
Zwischen 133 und 275 Millionen Kinder und Jugendliche sind weltweit jedes Jahr in ihren Familien Zeugen von gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die WHO hat Kindesmissbrauch inzwischen zu einem wichtigen Gesundheitsproblem weltweit erklärt. 
Die Folgen für das weitere Leben der Kinder sind oft katastrophal. 


Nach einer neuen Untersuchung werden 11% der Opfer sexuellen Missbrauchs später zu Tätern. Frühere Untersucher hatten teilweise wesentlich höhere Zahlen vermutet. Ein Phänomen das nicht überrascht. Auch für allgemeine körperliche Misshandlungen ist bekannt, wer als Kind geschlagen wird, hat ein höheres Risiko später seine Kinder zu misshandeln. Der Schrecken wird so von Generation zu Generation weitergegeben. In der Studie hatten 26 von 224 frühere Opfer im Verlauf von 7-19 Jahren selbst Kinder missbraucht, meist nicht innerhalb der eigenen Familie. 
Als Risikofaktoren wurde massive Verwahrlosung in der Kindheit, Mangel an Aufsicht, und Missbrauch durch eine Frau identifiziert. Die Opfer, die später zu Tätern wurden, waren auch in einem höheren Prozentsatz Zeuge massiver Gewalt in der Familie geworden, waren häufiger von ihren Eltern emotional abgewiesen worden, manche von ihnen hatten auch als Kinder schon Tiere gequält. 

Gewalt in der Familie gilt allgemein als ein wesentlicher Faktor für spätere Gewalttätigkeit und auch sexuellen Missbrauch. Auch ohne Missbrauch schadet eine Sexualisierung dem Selbstbild junger Frauen zu. Wenn Medien und Werbung eine Wertvorstellung implizieren, bei der sexuelle Attraktivität von jungen Frauen vor deren anderen Eigenschaften rangiert, führt dies zu einem negativen Einfluss auf die intellektuelle Entwicklung, körperliche und seelische Gesundheit und die gesunde sexuelle Entwicklung. Diese Sexualisierung unterminiert das Selbstbewusstsein und das Wohlgefühl im eigenen Körper, führt zu Selbstwertproblemen, Scham und Angst. 

So werden Essstörungen, Ängste und Depressionen besonders bei den heranwachsenden jungen Frauen gefördert. Stellungnahme der American Psychological Assoziation zur Sexualisierung von Mädchen und jungen Frauen.
Es gibt deutliche Unterschiede in den bleibenden Folgen für Opfer sexueller Straftaten je nach Art und Ablauf des Übergriffs. Dass sexueller Missbrauch von Kindern das Risiko psychischer Störungen massiv erhöht, ist unzweifelhaft. Eine große prospektive Untersuchung, die 1612 Kinder davon 1327 Mädchen mit nachgewiesenem sexuellem Missbrauch (ein hoher Prozentsatz mit nachgewiesener Penetration) als junge Erwachsene nachuntersucht fand eindeutige Hinweise auf psychische Störungen als Folge des Missbrauchs bei den jungen Erwachsenen. 12.4% der sexuell missbrauchten Kinder waren als junge Erwachsene in psychiatrischer Betreuung im Vergleich zu nur 3.6% der Kontrollpersonen, bei den männlichen Opfern waren die Folgen in dieser Studie sogar gravierender hier waren 22.8% als junge Erwachsene in psychiatrischer Betreuung im Vergleich zu nur 10.2% der Kontrollpersonen. 
Verhaltensstörungen und Persönlichkeitsstörungen waren die häufigsten Folgen. Angst, Depression und posttraumatische Belastungsstörungen sind ebenfalls häufige Folgen. The British Journal of Psychiatry (2004) 184: 416-421.

 In einer Metaanalyse zeigten Menschen die insbesondere mehrfach mit Penetration sexuell missbraucht worden waren, eine deutlich erhöhte Häufigkeit von Kopfschmerzen, gastrointestinale und gynäkologischen Beschwerden und Angstsymptomen. Psychosomatic Medicine 67:906–915 (2005) 
Nach Mullen 1997, soll bei nichtgewaltsamen sexuellen Übergriffen die große Mehrheit der Kinder keine Dauerschäden erleiden. 

Therapeutische Hilfen benötigen eher Kinder mit starken sexuellen Gewalterlebnissen, die ein hohes Maß an Angst und Ohnmacht haben. Aber auch hier ist genau abzuwägen, wie viel Hilfe zur Selbsthilfe das Kind benötigt und wünscht. Spezielle schützende Lebensfaktoren ließen sich in dieser Studie nicht finden. Interessant in der Forschung ist weiterhin, warum bestimmte Kinder (bis zu 44%) nach sexuellem Missbrauch keine gesundheitlichen oder psychischen Probleme entwickeln. Neben der Wiederholung des selbst erlittenen an den eigenen Kindern oder ausgelieferten Schutzbefohlenen scheint auch Erblichkeit eine Rolle zu spielen. In einer im letzten Jahr veröffentlichten Studie konnte nachgewiesen werden, dass sich die Erbanlagen von solchen Jugendlichen, die später selbst Täter werden von denen unterscheiden, die diesen Weg nicht wählten. 
Dies können Sie Frau Bundesrätin, auf der Internetseite: http://www.neuro24.de/show_glossar.php?id=1093 finden.
Ich hoffe, dass Sie so schnell wie möglich die richtigen Massnahmen mit den betreffenden Departements (Justiz, Finanz und Gesundheit Departement) treffen. 
Es ist sehr dringend Spezielle Center mit adäquaten Therapien, mit Spezial ausgebildetem Personal für Posttrauma zu errichten.
Diese Center haben mit den Psychiatrischen Spitälern nichts zu tun, denn in Diesen befinden sich Menschen mit verschiedenen Pathologien.
Diese Posttraumen sollten besser in Speziellen Centern (in allen Kantonen)(von Kantonalspitälern abhängig sein). Denn wir als Opfer solcher schändlichen Taten von Sexualkriminellen, sind nicht Geisteskrank, und brauchen deshalb eine dazu adäquate Behandlung um mit unserem enormen Leiden trotz allem zu überleben.
    
Ich bitte Sie Frau Bundesrätin, meinem Gesuch Folge zu leisten, denn Millionen von Menschen Leiden wie ich, wegen solcher Infamen Taten. 
Zum Voraus, danke ich Ihnen von Herzen für Ihr Verständnis und hoffe, auf eine menschenwürdigere Zukunft für die Kinder, Jungend und Menschen unseres Landes und auf der ganzen Welt.  

 

Hochachtungsvoll
 

Brigitha Balet
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Bern, 16. Juni 2009

Sehr geehrte Frau Balet

Far lhre Zuschrift vom 24. Mai 2009 danke ich Ihnen. Sie haben mir im Zusammenhang mit
Inzest und-Sexualmissbrauch geschrieben. thre-Ausfiihrungen habe ick mit grassem
Interesse zur Kenntnis genommen. Der Artikel aus der Personalzeitschrift der Post, welcher
Ihre Lebensgeschichte wiedergibt, hat mich sehr betroffen und nachdenklich gemacht.

Wie Sie wissen, hat das Volk die Initiative ,Fir die Unverjahrbarkeit pornographischer
Straftaten an Kindern“ angenommen. Um die Rechtssicherheit und eine einheitliche
Rechtsanwendung zu gewéhrleisten, muss die neue Verfassungsbestimmung nun im
Strafgesetzbuch konkretisiert werden. Diese Verfassungs- und Gesetzesrevision beendet
allerdings nicht die &6ffentliche Diskussion Uber den sexuellen Missbrauch von Kindern und
die Anstrengungen im Kampf gegen die Padophilie. Die Frage der Verjéhrung stellt nur einen
Aspekt dar. Es ist davon auszugehen, dass nach der Einflhrung der Unverjéhrbarkeit fir
Sexualstraftaten gegen Kinder zuséatzliche Massnahmen zur verstérkten Bekampfung der
Padophilie ergriffen werden dirften. Ich versichere Ihnen, dass ich mich weiterhin fir eine
Rechtsordnung einsetzen werde, welche die Kinder vor sexuellem Missbrauch schitzt.

Ich wiinsche lhnen herzlich alles Gute und hoffe, dass Sie auch weiterhin die Kraft finden,
sich so engagiert flir andere Missbrauchsopfer einzusetzen.

Freundliche Grisse
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